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15. Verordnung zur Umwandlung von 
volkseigenen Kombinaten, Betrieben und Einrichtungen 

in Kapitalgesellschaften1 

V o m 1. März 1990 
(GBl. IS. 107) 

§ 1 Geltungsbereich. (1) Diese Verordnung gilt für volkseigene Kombinate, Betriebe, 
juristisch selbständige Einrichtungen und wirtschaftsleitende Organe sowie sonstige, im 
Register der volkseigenen Wirtschaft eingetragene Wirtschaftseinheiten, nachfolgend 
Betriebe genannt. 

(2) Diese Verordnung gilt nicht für das Staatsunternehmen Deutsche Post mit seiner 
Generaldirektion, die Eisenbahn, die Verwaltung der Wasserstraßen und die Verwal
tung des öffentlichen Straßennetzes. 

Verfahren der U m w a n d l u n g 

§ 3 [Umwandlung von Betrieben]. (1) Betriebe sind in eine Gesellschaft mit be
schränkter Haftung (GmbH) oder in eine Aktiengesellschaft (AG) umzuwandeln. Über 
Ausnahmen, z . B . die Umwandlung in Genossenschaften, Personengesellschaften oder 
anderen Organisationsformen im Bereich der Land-, Forst- und Nahrungsgüterwir t 
schaft, entscheidet die Anstalt zur treuhänderischen Verwaltung des Volkseigentums 
(Treuhandanstalt). Sie hat die vermögensrechtliche Stellung von nicht umgewandelten 
Betrieben zu bestimmen und zu sichern. 

(2) Die Umwandlung gemäß Abs. 1 bedarf der Stellungnahme des Vertretungsorgans 
der Beschäftigten des umzuwandelnden Betriebes. 

§ 3 [Übernahme von Geschäftsanteilen]. (1) Die Geschäftsanteile bzw. Aktien der 
durch Umwandlung gebildeten Kapitalgesellschaft übernimmt die Treuhandanstalt. 

(2) Die Treuhandanstalt beauftragt entsprechend ihrem Statut juristische oder natürli
che Personen als Gesellschafter zu fungieren bzw. die sich aus Beteiligungen ergebenden 
Rechte und Pflichten wahrzunehmen. 

§ 4 [Umwandlungse rk lä rung] . (1) Zur Umwandlung bedarf es einer Umwandlungs-
erklarung des umzuwandelnden Betriebes und der Treuhandanstalt als Übernehmender 
der Anteile. Vor der Umwandlungserklärung hat die Treuhandanstalt die Stellungnah
me des ubergeordneten Organs des Betriebes einzuholen. Die notariell zu beurkundende 
Umwandlungserklärung muß enthalten: 
1. die Errichtung einer G m b H oder A G ; 
2. die Übertragung der Fondsinhaberschaft des Betriebes auf die G m b H oder die A G ; 
3. die Bezeichnung der Beauftragten gemäß § 3 Abs. 2; 
4. den Gesellschaftsvertrag der G m b H oder die Satzung der A G . 

(2) Der Umwandlungserklärung ist eine Abschlußbilanz sowie eine vom Überneh
menden und Umzuwandelnden unterzeichnete Aufstellung über alle Rechte und Pflich
ten, Forderungen und Verbindlichkeiten und die mit der Geschäftsbank getroffene Ver
einbarung über die Ordnung bestehender Kredite beizufügen. 

(3) Für die Gründung und Tätigkeit einer G m b H gut das GmbH-Gesetz, für die einer 
A G das Aktiengesetz, soweit in dieser Verordnung keine speziellen Regelungen getrof
fen sind. 

1 Aufgrund von Art. 8 Einigungsvertrag vom 31. 8. 1990 (BGBl. II S. 889) ist diese Verordnung mit 
Wirkung vom 2. 10. 1990 außer Kraft getreten. 
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(4) Führt die umgewandelte Gesellschaft das vom Betrieb betriebene Unternehmen 
weiter, so kann sie die Firma fortführen, wobei statt der Bezeichnung V E B oder V E K 
die Bezeichnung „Gesellschaft mit beschränkter Haftung" bzw. „Aktiengesellschaft" 
aufzunehmen ist. Die umgewandelte Gesellschaft kann auch eine neue Firma gemäß den 
Rechtsvorschriften annehmen. 

§ 5 Gründungsber icht , Gründungsprüfung. (1) Für die Umwandlung in eine G m b H 
oder A G ist eme Eröffnungsbilanz sowie nach § 24 Aktiengesetz ein Gründungsbericht 
zu erstellen, in dem auch der Geschäfts verlauf und die Lage des Unternehmens darzule
gen sind. 

(2) Die Prüfung durch einen oder mehrere unabhängige Prüfer nach § 25 Abs. 2 des 
Aktiengesetzes hat in jedem Fall stattzufinden. Die Prüfung hat sich insbesondere darauf 
zu erstrecken, ob in der Aufstellung nach § 4 Abs. 2 alle Verbindlichkeiten des Betriebes 
aufgeführt sind. Die Ergebnisse sind in einem Prüfungsbericht darzustellen. 

§ 6 Anmeldung und Eintragung der Umwandlung. (1) Die durch Umwandlung ent
standene Gesellschaft ist beim Staatlichen Vertragsgericht zur Eintragung in das Register 
anzumelden, in dessen Bezirk sich der Sitz der G m b H bzw. A G befindet. 

(2) Der Anmeldung sind beizufügen: 
1. die Umwandlungserklärung; 
2. der Gründungsbericht und die Eröffnungsbilanz; 
3. der Prüfungsbericht; • 
4. die Stellungnahme gemäß § 2; i 
5. die Aufstellung gemäß § 4 Abs. 2. 

(3) Das Staatliche Vertragsgericht nimmt nach Vorlage der im Abs. 2 genannten 
Dokumente die Eintragung in das Register vor. j 

1 
§ 7 Wirksamwerden der Umwandlung, Rechtsnachfplge, Erlöschen. Die U m 
wandlung wird mit der Eintragung der G m b H bzw. dj:r A G in das Register wi rk
sam. M i t der Eintragung wird die G m b H bzw. A G Rechtsnachfolger des umgewan
delten Betriebes. Der vor der Umwandlung bestehende| Betrieb ist damit erloschen. 
Das Erlöschen des Betriebes ist von Amts wegen in das Register der volkseigenen 
Wirtschaft einzutragen. j 

§ 8 Besteuerung. Für die G m b H bzw. A G gelten die Bestimmungen des Steuerrechts 
der D D R . | 

§ 9 Aufsichtsrat. 1 In den GmbH und AG ist innerhalb von jj Monaten nach Umwandlung ein 
Aufsichtsrat zu bilden. Der Aufsichtsrat setzt sich zusammen aus mindestens 

4 Aufsichtsratsmitgliedern, die durch die Belegschaft (darunter 1 leitender Mitarbeiter) entsandt 
werden; 

4 Aufsichtsratsmitgliedern, die durch die Anteilseigner bestimmt werden, und 

i Aufsichtsratsmitglied, das durch die vorgenannten Aufsichtsra\smitglieder gewählt wird. 

Bei Unternehmen mit weniger als 500Beschäftigten kann dielZahl der Aufsichtsratsmitglieder 

proportional reduziert werden. j 

§ 10 Verkauf von Anteilen. Der Verkauf von Geschäftsanteilen bzw. Aktien durch die 
Treuhandanstalt ist zulässig, sofern das durch Gesetz geregelt ist. Der Verkauf bedarf 

1 Aufgehoben durch § 12 Nr. 9 VO vom 28. 6. 1990 (GBl. I S. 509). 
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der Zustimmung des Aufsichtsrates der Gesellschaft. Dabei sind die für die Beauftragten 

Veränderung der Beherrschungsverhältnisse in der Gesellschaft, z . B . bei Verkauf von 

S c h l u ß b e s t i m m u n g e n 
§ 1 1 [Durchführungsbes t immungen] . Durchführungsbest immungen zu dieser Ver 
o d n u n g werden durch die zuständigen Minister und Leiter anderer zentrale StaatTor 
gane i m Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des Wirtschaftskomitees erlassen 
§ 1 8 [Inkrafttreten]. Diese Verordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft, t 

1 Veröffentlicht am 8. 3. 1990. 


